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Systematischer Ablauf „Gestreckte Gesellen- oder Abschlussprüfung“ Teil 1 
(GAP 1) 
 

Prüfungserstellung und die 
Verabschiedung der 
Prüfungsaufgaben Teil A und 
Teil B durch den 
Prüfungserstellungs-
ausschuss 

• Prüfungsaufgabenerstellungsausschuss (PAE) 
bestimmt optische Bauelemente in ihrer 
geometrischen Form und gibt die 
Fertigungsmaße, in denen die optischen 
Bauelemente erstellt werden sollen, nach  
§ 9 Prüfungsbereich „Herstellen von 
planoptischen Bauteilen“ vor. 

• Erstellung der schriftlichen Prüfung durch den 
PEA nach  
§ 10 Prüfungsbereich „Bauteilqualität und 
Arbeitsorganisation“ 

• Bei der Erstellung der Prüfungsaufgaben durch 
den PEA zu Teil A und B werden in erster Linie 
die Prüfungskriterien und Prüfungsanforde-
rungen, wie Bewertungspositionen und 
Gewichtung, sowie die Dimension und 
Qualitätsparameter, wie Form und Anzahl der 
Bauelemente und Baugruppen, festgelegt, um 
eine Vergleichbarkeit der Prüfungsergebnisse 
zu erreichen. 

Der PEA erstellt  
• die Bereitstellungslisten für Betriebsmittel, 

Betriebsstoffe, Werkzeuge, Mess- und 
Prüfmittel sowie 

• die Halbzeug- und Rohteilzeichnungen 
• Vorgabe von Arbeitsplänen, teilweise 

vorgefertigte Prüfprotokolle, Bereitstellungs-
listen 
 

• Der Prüfling hat ein Prüfungsprodukt 
herzustellen, in praxisüblichen Unterlagen zu 
dokumentieren und ein auftragsbezogenes 
Fachgespräch zu führen. 
 
weitere Informationen siehe BIBB Umsetzungshilfe Feinoptiker/-
in, Kapitel 4, GAP 1 und 
Zusatzmaterialien Musterprüfungsvorschlag GAP1 Fensterlinse 
 
https://www.bibb.de/dienst/berufesuche/de/index_berufesuche.p
hp/profile/apprenticeship/feinop23?page=3  

Verbindlich für alle 
Ausbildungsbetriebe und 
IHK’s/HKW‘s 

Die Prüfung kann aus 
mehreren Bauteilen und 
Aufgaben bestehen. 



Zusatzmaterial, ergänzt Kapitel 4.3
Quelle: Robert Mayer

AUSBILDUNG GESTALTEN
Feinoptiker/-in
Hrsg.: BIBB, Bonn 2024

  

Schriftliche Prüfung GAP 1  
Teil B, 
§10 „Bauteilqualität und 
Arbeitsorganisation“ 
Prüfungszeit: 90 Minuten 

• siehe Inhalte § 10 der Ausbildungsverordnung 
 

• fachliche Problemstellungen, insbesondere mit 
informationstechnischen, technologischen und 
mathematischen Sachverhalten analysieren, 
bewerten und geeignete Lösungswege 
darstellen 

• Themen zu Mess- und Prüftechnik 
(Prüftechnischen) zu planoptischen Bauteilen 

• Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. 
 

Weiterleitung der Prüfungen 
an die zuständigen Stellen 
(HWK/IHK) 

• Die Prüfungen werden an die durchführenden 
HWK‘s und IHK’s gesendet und an die 
entsprechenden Prüfungsausschüsse 
weitergeleitet. 

Bekanntgabe der 
Bereitstellungslisten  
6 Wochen vor der  
praktischen Prüfung GAP 1 
für den Ausbildungsbetrieb 

• Der Ausbildungsbetrieb wird über den Postweg 
bzw. über die Internetseite der zuständigen 
IHK über die Bereitstellung der Bauteile, 
Maschinen, Werkzeuge, … informiert. 

• 6 Wochen Zeitraum zur Vorbereitung der 
Prüfungsteile bereitstellen 

• Der Ausbildungsbetrieb stellt die Halbzeuge, 
Werkzeuge, Betriebs- und Hilfsmittel und 
Rohteile bereit. 

• Der Ausbildungsbetrieb ist verantwortlich für 
die Einhaltung und Sicherstellung der 
technischen Spezifikation der Bauteile.  
o Diese Bauteile (Halbzeuge) können im 

Zuge einer Prüfungsvorbereitung durch 
den Azubi hergestellt werden. 

o Diese Bauteile (Halbzeuge) können 
bestellt werden. 

Überbetriebliche 
Prüfungsstellen: 
Sind nicht verantwortlich für 
die Bereitstellung der 
Bauteile.  
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kontrollierter Prüfungsteil  
Teil A am Prüfungsort 
durch die zuständige Stelle 
Prüfungszeit: 7 Stunden 

Fachgespräch nach dem 
kontrollierten Bearbeiten der 
Prüfungsaufgabe am 
Prüfungsort: 
20 Minuten 

• siehe Inhalte § 9 der Ausbildungsverordnung 
• Fertigstellen der Halbzeuge zu optischen 

Bauteilen unter der Anwendung verschiedener 
Fertigungsverfahren 

• Durchführen von Eingangskontrolle und 
Endkontrolle mit Protokollierung 

• Anfertigung eines Arbeitsablaufplanes 
• Verfahren, wie Fügen, Messen, Prüfen, 

Schleifen, Läppen und Polieren, anwenden 
• im Rahmen vorhandener betrieblicher 

Möglichkeiten 

• Prüfungsausschuss und Prüfling führen 
miteinander ein Fachgespräch, in dem die 
Ausführung der Prüfungsaufgabe erörtert wird. 

• Das Fachgespräch ist keine klassische 
mündliche Prüfung, in der seitens des 
Prüfungsausschusses ausschließlich Fragen 
gestellt werden, die vom Prüfling beantwortet 
werden müssen. Vielmehr soll mit Hilfe der 
Dokumentation im Fachgespräch ermittelt 
werden, ob der Prüfling die Aufgabe 
ganzheitlich erfasst hat.  

• Hier geht es auch um die Erörterung 
komplexer Sachverhalte, die durchaus 
unterschiedlich beurteilt werden können - je 
nachdem, welche Randbedingungen 
technischer, wirtschaftlicher oder 
arbeitsorganisatorischer Art für die Ausführung 
der Aufgabe, auch des vorbereitenden Teils, 
vorliegen. 

Ausführen festgelegter 
Prüfungsarbeiten unter 
Beobachtung des 
Prüfungsausschusses 

• Prüfungsorte können Betriebe, 
Ausbildungszentren oder Berufsschulen sein. 

• Der Prüfungsausschuss sollte auf die 
ausreichende Anzahl an geeigneten 
Arbeitsplätzen achten. 

• Die Prüfung praktischer Teil A und das 
Fachgespräch können auch an mehreren 
Tagen durchgeführt werden. 

• Der kontrollierte Prüfungsteil am Prüfungsort 
soll nach einer Einweisungszeit bspw. in 
höchstens 7 Stunden durchgeführt werden. 

• Am Prüfungsort wird die Ausführung 
festgelegter Prüfungsarbeiten auf der 
Grundlage technologischer Vorschriften und 
der Prüfungsordnung sowie des Gesund-
heits-, Arbeits- und Umweltschutzes unter 
Beobachtung des Prüfungsausschusses 
realisiert. 

Dokumentation: 
Alle Abschnitte des Teils A 
der Prüfung müssen vom 
Prüfling dokumentiert 
werden.  
Zur Dokumentation zählen 
bspw. technische 
Unterlagen, Skizzen, 
Berechnungen, 
Messprotokolle, Arbeitsplan. 
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Auswertung der praktischen 
Prüfung GAP 1 Teil A  
und Teil B durch den 
Prüfungsausschuss 

Feststellung der Ergebnisse 
von theoretischer Prüfung 
und praktischer Prüfung 
durch die HKW/IHK 
 

Bekanntgabe der 
Prüfungsergebnisse 

• Der Prüfungsausschuss bewertet das Ergebnis 
der Bearbeitung der Aufgabe, die 
Dokumentation und das Fachgespräch. 

• Wie er die Kriterien je nach Aufgabenstellung 
gewichtet und wie er hierbei vorgeht, wird im 
vorher festgelegten Bewertungsschema 
vorgegeben. 

• 20 % „Herstellen von planoptischen Bauteilen“ 
o 75 % Bauteil 
o 10 % Dokumentation 
o 15 % Fachgespräch 
o Die prozentuale Verteilung der 

Gewichtung innerhalb der Bewertung 
der praktischen Prüfungsaufgabe wird 
durch den PEA festgelegt. 
 

• 10% „Bauteilqualität und Arbeitsorganisation“ 
 
 

• Diese 30 % sind Bestandteil der Gesamtnote, 
die sich aus der „Gestreckten Gesellen- oder 
Abschlussprüfung“ Teil 1 (30 %) und Teil 2  
(70 %) zusammensetzt. 

• erfolgt in der Regel über die IHK – Azubi-
Seiten oder/und über den Postweg 

• Die Ergebnisse sind dem Ausbildungsbetrieb 
mitzuteilen. 

• Der Ausbildungsbetrieb bekommt unabhängig 
eine Niederschrift der Prüfungsergebnisse 
zugesandt. 

Inhalte des Fachgesprächs: 
• Dokumentationen 
• Arbeitsprobe Bauteile 
• Organisation und Information 
• Durchführung 


